
BGE 91 I 290
Bundesgericht (BGE), 1965-06-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_91 I 290

FR: ATF 91 I 290

IT: DTF 91 I 290

Regeste

Regeste Wehrsteuer: Eine stille Reserve im Warenlager, die der Kaufmann schon vor der
massgebenden Berechnungsperiode gebildet hatte und in ihr im bisherigen Umfange,
entsprechend der Ergänzung des Lagers, beibehalten hat, darf nicht als Gewinn dieser
Periode angerechnet werden (Änderung der Rechtsprechung).

Erwägungen

E. 4
Der Beschwerdeführer setzt sein Warenlager in jedem Jahre mindestens einmal um, wie auf
Grund seiner Angaben über die erzielten Umsätze, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und den Marktwert der Vorräte angenommen werden muss. Daraus
schliessen die kantonalen Behörden und die eidgenössische Steuerverwaltung, die am
Anfang eines Geschäftsjahres vorhandene Reservestellung werde mit dem Verkauf der
Ware im gleichen Jahre realisiert, und es werde durch Unterbewertung der während
derselben Geschäftsperiode zur Ergänzung des Lagers angeschafften oder hergestellten
Waren eine neue Reserve gebildet, welche den Gewinn dieser Periode schmälere und daher
insoweit, als sie nicht geschäftsmässig begründet sei, bei der Ermittlung des in der
entsprechenden Veranlagungsperiode steuerbaren Gewinns angerechnet werden könne. Sie
berufen sich auf Ausführungen in BGE 74 I 202 f. (Erw. 3 b), welche ihnen in der Tat recht
geben. Indessen kann an dieser Rechtsprechung nicht festgehalten werden, weil sie den
wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht gerecht wird. In Wirklichkeit wurde die Reserve,
welche die BGE 91 I 290 S. 292 Steuerbehörden dem vom Beschwerdeführer in der
Berechnungsperiode 1959/60 erzielten Gewinn zurechnen wollen, schon viele Jahre vorher
geschaffen und seither stets weitergeführt. Die Warenvorräte, auf denen sie seinerzeit
gebildet worden war, wurden jedes Jahr wieder ergänzt Dementsprechend wurde die
Reserve - wirtschaftlich betrachtet - immer wieder aus dem Vorjahr übernommen, also
nicht jedes Jahr neu geschaffen. Daraus ergibt sich, dass sie den Gewinn der
Berechnungsjahre 1959 und 1960 nicht schmälert. Da der Beschwerdeführer sie in diesen
Jahren auch nicht verbucht hat, kann sie bei der Ermittlung des für die Wehrsteuer der 11.
Periode massgebenden Einkommens nicht angerechnet werden (vgl. KÄNZIG, Wehrsteuer,
N. 82 und 84 zu Art. 22 WStB, und den in BGE 74 I 203 angeführten Entscheid der Zürcher
Oberrekurskommission betreffend das kantonale Steuergesetz).
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